
Beauftragte
für

Menschen mit 
Behinderung

der Stadt 
Bad Bramstedt

Beauftragte:
Uta Höch

Stellvertreter:
Henry Sievers

Stadt Bad Bramstedt
24576 Bad Bramstedt

Bleeck 17-19
im Nebengebäude des Rathauses
am Bürgerhof

telefon: 04192 / 506 -0
fax: 04192 / 506 - 60
E-Mail: 
behindertenbeauftragte@bad-bramstedt.de

Sprechzeiten:
Jeden 1. Mittwoch im Monat
und nach Vereinbarung

Herausgeberin:
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Wer ist die
Behindertenbeauftragte?

Seit September 2006 gibt es in Bad Bramstedt 
die ehrenamtliche Stelle des / der Behinder-
tenbeauftragten. Es gibt keine gesetzliche 
Vorschrift, eine solche Stelle einzurichten; es 
handelt sich also um eine freiwillige Leistung 
der Stadt Bad Bramstedt.

Die neue Behinder-
tenbeauftragte der 
Stadt Bad Bramstedt 
ist Uta Höch. Durch 
ihre frühere lang-
jährige Tätigkeit als 
Buchhändlerin und 
durch ihre jetzige eh-
renamtliche Tätigkeit 
ist sie in Bad Bram-
stedt und Umgebung 
vielen Menschen 
bereits bekannt.

Ihr Vertreter ist Henry 
Sievers, der auch 
als Vertreter des 
Schiedsmanns in Bad 
Bramstedt tätig ist. 
Er ist hauptberuflich 
Mitarbeiter der Bür-
gerbeauftragten für 
soziale Angelegen-
heiten des Landes 
Schleswig-Holstein.
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Die Behindertenbeauftragte 
der Stadt Bad Bramstedt 

Uta Höch

Der stellvertretende Behinderten
beauftragte der Stadt Bad Bramstedt 

Henry Sievers 



Die Behindertenbeauftragte 
berät* 

•	alle	Bad	Bramstedter	Bürgerinnen	und	 
Bürger mit Behinderung

•	die	Verwaltung	und	sonstige	Stellen	bei	 
der Durchführung von Maßnahmen, die 
Menschen mit Behinderung betreffen

•	die	in	der	Stadt	tätigen	Organisationen

•	Angehörige	und	gesetzliche	Vertreter

•	Personen,	die	beruflich	mit	oder	für	 
Menschen mit Behinderung arbeiten

... und hilft weiter bei Fragen 
aus den Bereichen*

•	barrierefreies	Bauen	und	Wohnen

•	Nachteilsausgleiche	im	öffentlichen	 
Personenverkehr

•	Pflegeleistungen

•	Eingliederungshilfe

•	Blindengeld	und	Blindenhilfe

•	berufliche	Rehabilitation

•	Zusatzurlaub

•	Kündigungsschutz

* keine rechtsverbindliche Beratung

Öffentlichkeitsarbeit

Die Behindertenbeauftragte stellt Informa-
tions blätter und Broschüren von Selbsthilfe-
gruppen und Behörden zur Verfügung und 
erstellt Infor mationsmaterial.

Sie kann Informationsveranstaltungen durch-
führen	(z.	B.	Rententräger,	Kranken-/	Pflege-
kassen, Besuche von Schulklassen) und arbeitet 
mit anderen Institutionen zusammen.

Eine der wichtigsten Schwerpunkte ist die 
Zusammenarbeit	mit	Selbsthilfegruppen	/ 
-vereinen und anderen Institutionen, die mit 
oder für Menschen mit Behinderungen ar-
beiten.

Verhandlung und Vermittlung

Die Behindertenbeauftragte unterstützt  
Menschen mit Behinderung bei Verhand - 
lungen mit Behörden, Arbeitgebern,  
Vermietern,	Wohneinrichtungen,	Schulen	etc.

Sie nimmt die notwendigen 
Kontakte	auf	und	lädt	
gegebenenfalls zu 
gemeinsamen 
Gesprächen und  
Verhandlungen ein.

Maßnahmen innerhalb der 
Stadtverwaltung

Die Behindertenbeauftragte setzt sich sowohl 
bei Fachämtern als auch bei den Gremien der 
Stadtvertretung für die Belange der Menschen 
mit Behinderung in Bad Bramstedt, insbeson-
dere die barrierefreie Gestaltung der Umwelt, 
ein. Dazu gibt sie mündliche und/oder schrift-
liche Stellungnahmen ab und verhandelt mit 
den Verantwortungsträgern. 

Sie berät die Verwaltung und sonstige Stellen 
und gibt Stellungnahmen und Empfehlungen 
gegenüber der Stadt und den Gremien bei 
Planun	gen	und	Entscheidungen	über	Maß-
nahmen, die die Menschen mit Behinderung 
betreffen, ab.


